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Dieter Steuer hat wichtige Informationen zusammen-
gestellt: 

In manchen Schulen mit Internat (Wohnheim) für hörbe-
hinderte Menschen sind früher Kinder schlecht behandelt 
worden.

Zum Beispiel:
• Schlagen 
• Sexueller Missbrauch
• Schlimme und ungerechte Strafen
• keine Schulbildung
• keine Berufsausbildung
• kein Kümmern um die Gesundheit 
• sehr wenig Geld für Arbeit 
• keine Zahlungen in die Rentenkasse 

Das kann man nicht wieder gut machen. Viele Menschen 
leiden heute noch an den Folgen.

Zum Beispiel: 
• Schlafstörungen
• Depressionen
• Gesundheitsprobleme
• Wenig oder keine Schulbildung
• Frührente

Der Staat und die Kirchen in Deutschland wollen diese 
Menschen unterstützen.
Deshalb haben sie die Stiftung gegründet.
Anerkennung und Hilfe durch:
• Zahlung von 9.000 Euro (einmal) 
• Zahlung von 3.000 Euro 
(im Internat 2 Jahre Arbeit ohne Lohn) 

• Zahlung von 5.000 Euro (im Internat länger als 2 Jahre 
Arbeit ohne Lohn)

Informationen

Stiftung Anerkennung und Hilfe – 
Informationen für Menschen mit Hörbehinderung

Voraussetzungen / Bedingungen:
1. Wer?         Damals als Kinder (unter 18 Jahre alt)
2. Wo?          in Internat oder Pflegefamilie gewohnt
3. Warum?   Dort schlecht behandelt worden
4. Wann?       • 23. Mai 1949 bis 31. Dezember 1975 in der 

 • Bundesrepublik Deutschland
 • 07. Oktober 1949 bis 2. Oktober 1990 in der 
 • Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Antrag / Anmeldung: 
• Spätestens bis 31.12.2020

1. Möglichkeit
Die Beratungsstellen für hörbehinderte Menschen
können Sie beim Antrag stellen unterstützen.

2. Möglichkeit
Sie können sich direkt bei der Stiftung melden.

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Stiftung „Anerkennung und Hilfe“
Johannesstr. 22, 70176 Stuttgart
E-Mail: stiftung-anerkennung-hilfe-bw@vdk.de

Ansprechpartnerin im Landesverband der Gehörlosen
Baden-Württemberg: 
Gabi Braig (gehörlos)
E-Mail: gabibraig@arcor.de

Weitere Informationen – mit Videos in Gebärdensprache: 
www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de 




